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. "Troger ahbermals C111 weitgehender und ehrenvoller Auftrag VON

Abt Placıdus uch Altenburg gegeben. ort WäAar der
nach der modernisirten Stiftskirche grösste nd zugleich schönste
Neubau ach langer Arbeıt, die Bibliothek, vollendet worden.

Obwohl andere bewährte und berühmte Meister hereiıt standen,
fiel die Ausmalung dieses herrlichen Raumes auffälligerweise

wieder Iroger ZU. Da harrten Sec1NES Pinsels ahbermals STOSSE, weıt
ausgedehnte: Flächen mıtten glänzender, VO  = old und Marmor
schimmernder Architeetur, eile Kuppel ähnlich WIe die der
Stiftskirche un kleinere Nebenkuppeln, aber 111 ihrer Um-
rahmung und Zusammenstellung‘ vıel reizvoller un vornehmer.
Am Aprıl wurde der Contraet!) zwıischen Abt Placıdus
un Paul Troger 111 Wıen geschlossen.

Paul JIroger dürfte bereits Entwürfe und Studien den
malenden Fresken fertig vorgelegt haben undnach Approbirung
derselben auch sofort An die Ausführung derselben Se1111.
Denn schon September desselben Jahres ist mıt seınem
dreifachen Werke erlg und Abt Placıidus zahlt ıhm sein pactirtes
ONOTAr Al genannten Jage AUS Troger quitirt ber die empfan-
45 1000 aut derselben obıgen Urkunde mıiıt den Worten:

SEr obgemelte Arbeıt ist mıiıt 1000 Er Ddage Tausend (Auld
bar un Riıchtig bezahlt worden.

Ch  17Oster Altenburg den 23 September {A  NO
1) Troger

(Fortsetzung olg 111 nächsten

Die Benediction der Aebte betreffend.
aurus Plattner O Prior. ı111 Maria HRTa

Das letzte eft der „Studien und Mittheilungen“ brachte
eın Reterat ber 111 der Innsbrucker „Zeıtschrift für katho-
lische Theologie“ enthaltenen Aufsatz Biıederlack’5y welcher sich
mıt' „(canonıstisch-lıturgischen). Zweifel betreffs der bts-
weihe“ befasst. Der Bericht chloss mı1t der Zustimmung VANH den
Auseinandersetzungen und dem Ergebnis der Untersuchung. Nach
anderer Auffassung ist der Z weifel nıcht gehoben, sondern unri:chtig
gelöst. W ır wollen versuchen ZU begründen, können aber nıcht
mıt erschö fender Genauigkeit: e> thun, da NS verschiedene O_
nıstische Quellen nıcht zugänglich siınd.

Folgendes _Schriftstuck des es B1 110 Stiftsarchir g1bt über cdie Art
desselben genügenden Aufschluss:

»Dass ich Herrn aul "T’ro SCr die drel Kuppeln i1N nNneiınebıbliothec
mahlen, 1000 fl SaZC  E Tausendt Guld richt-ig Sa she Zı h In W  S d

solches verspreche ndt obligire mıch Unter meiner Handschrift
und Betschaft. Wien, en PrL P

Placidus Altenburg
„Studien und Mittheilungen VII 1896
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W ır stimmen Biederlack natürlich Z as

Formular der benediect1i0 bbatıs auetorıtate apostolica bel Aebten
angewendet wıssen will, }‚welche unmittelbar VO  > Papste bestätigt
werden und deren Benedietion auf eine VO. Papste ausgestellte
mündlıche oder schriftliche Vollmacht hın geschieht.“ „Solche

sSind nıcht 1Ur dıe sogenannten Abbates nullıus, sondern €s
x1bt auch 4a4UusSSeIr diıesen och ein1ge andere Abteıen, deren Vor-
steher V OIl Papste In ähnlicher W eıse bestätigt werden, wı1ıe€e solche
Bischöfe, welche durch Wahl oder KFrnennung dem römischen
Stuhle Ur Bestätigung bezeichnet werden. Da diese Confirmatıon

tlichen (onsistorıum geschieht,gewöhnlich 1m geheimen paps
in dieser Weıse besetzt werden,werden dıe Abteıen, welche

abbatıae consistorljales genannt, ” W1e die Cistercjenserabter
ettingen, miıt dem gegenwärtigen 1tz ın Mehrerau.

Z den VO. Papste bestätigenden gehören aber och
mehrere Aebte, welche, als Häupter der ıhnen unterstehenden
Congregation,!) der Kınsetzung durch den apostolischen Stuhl
bedürfen. Dass auch diese auetorıtate apostolıca benediciert werden
mMUÜSsSeN, unterhegt keinem 7Zweifel.

Der Zweitel betrifft jene Abteıen, welche von der ordent-
lichen bischöflichen Jurisdietion exımıert sind, nıcht weiıl s1e eın

specielles Exemptions-Privileg besıtzen, sondern weiıl s1e eıner
die nach den allgemeın tenden CAaNO-Congregatıion angehören, der Jurisdietiöon des Bischofs eximıertnıschen Bestimmungen VOL

1ıst [ )ass dıesen auch dıe beiden österreichischen Benedietiner-
lässt sich auf keıine else bezweıfeln,Congregationen gehören,

ob auch 1n den VO  > apOStOischen Stuhle approbirten Statuten der
Fxemption nıcht Erwähnung geschieht. Die Congregationen haben
die erforderte Anzahl VO  am Klöstern, diese die durch dıe Gesetze
für die Kxemption erforderte Anzahl VO  e Religiosen, haben einen
mıiı1t den nöthigen päpstlichen Vollmachten ausgerüsteten Präses,
nıt General-Capitel und ecanonischer Visıitation. Des Confirmatıions-
echtes der Aebte VOI Seıten des Präses geschlieht ausdrücklich
Erwähnung. Letzteres ist sehr wichtig. ach den allgemeinen Cal 0-

Kennzeichennıschen Grundsätzen g1bt keın hervorragenderes
der ]urisdicti0 ordıinarla, als die Confirmation der Wahl „Klect1i0 ab
© est confirmanda Cul dienıtas SsSeu eceles1ı1a immedıate subest“
(Barbosa de Jur Eececles. lıb 10 19) 1n unserem Falle geschieht
die Confirmatıion durch den Papst, der ZUT Ausübung dieses
Rechtes den Präses der Congregatıion deleguert hat, Eıner auUus-
drückliıchen Fximlerung der Congregationen, beziehungsweise der
Abteıen, pars sequltur totum) bedarf nıcht Im Gegentheil
mussten CS dıe Constitutionen der Congregationen oder speqielle

Wiıe der General-Abt_ VON Sglesfnes‚ der Erzaht VON .'Beurox} und andere.
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Deerete darthun, dass dıe Congregationen nıcht exemt sınd, w1e

thatsächlich beı -den Trappisten un den Frauenklöstern ın
Frankreich der al ist. Kr Aichner, Comp. Jus ececles. 140 Jura
reguları"m, 4NNOT. 56

gesteht A 'Theile wenıgstens die Fxemption der 1n
Frage stehenden Abteien Z bleihbt sıch aber dabei nıcht CONSECQUENT.
An eıner Stelle sag% „S1e Sind 1n eıt der potestas ordinarıa
der Bischöfe nicht unterstellt, als die Bestätigung der ecanonısch
erfolgten Wahl dem jeweligen Präses der Urdenscongregation
zusteht und nıcht em Diöcesanbischof.“ So{fort aber behauptet
ohne weıtere Fınschränkung : ”  der Diöcesanbischof besıtzt ber
S1e keine auetorıtas ordınarıa ; S16 können also auch nıcht,
möchte el scheimen, auctorıtate Ordinarıu benediciert werden.“
Letzteres scheıint nıcht NUur SO, ist auch so. zweite derDem Satze : „ WENN gleich der Bischof: ber dıe
eben angeführten Classen von Aebten im übrigen eine ]urisdieti0
ordınarıa besitzt, “ können WIr beistimmen, KEntweder stehen die
Aebte, respective die Klöster Sanz unfer der Jurisdieti0 ordinarıa
der Bischöfe, oder Sar nıcht Dabel wollen wir natürlich keinen
Punkt jJener Angelegenheiten ın Abrede stellen, welche auch ın
exemten Klöstern dem Bischofe reservıiert sınd. Sıe beziehen sıch
aber auch nıcht auf die Sachen und Personen des Klosters, sondern
auf das (+ebilet des ({jaubens und der Sıtten, dıe CUTA anımarum,
die 4a4ussere Kirchendisciplin und WEn dem Bischof ın gew1ssen
Fällen zusteht, (+>heder e]lnes exemten Klosters vorzugehen,
ann soll 6s geschehen nıcht unmittelbar sondern mediante abbate.
(ef. WFerrarıs Sı V Kxemtio.) ach tridentinıschem Recht ann
1n Kloster als solches nıcht ıIn eiınem Punkte der Jurisdietion
des Papstes: 1im anderen der ordınarıa de Bischofs unterstehen.

„Dass die Vollmacht, die W eihe vorzunehmen, von demjenigenauszugehen habe, der die canonisch vorgenOommMenN Wahl bestätigt;und demnach, da diese Bestätigungsvollmacht vom Papste unmittelbar
verliehen 1st, die Weihe aquctoriıtate apostolica ertheilt werden
müsse, “ ist vollständig riıchtige. Der VOIN Seite des die Wahl bestä-
tigenden Präses gegebene Auftrag ZzuUur Weıihe kann nıcht als
mandatum apostolicum aufgefasst werden, WI1]ıe eine römiısche Ent-
scheidung VOIN Jahre 1891 auf eıne VO  — der Beuroner Congregationgestellte Anfrage dargethan hat. es wird vielmehr eın ausdrück-
liches mandatum apostolicum erfordert un In  — hat sıch beı1 der

eihe e]ınes exemten Abtes StTEeis des ersten Formulars ZU bedienen.
Unrichtig ist, die Behauptung, es werde ZUTFr Vornahme der

Weihe der eximılerten Aebte eın mandatum ausgestellt, rectıus
sollte es heissen, wurde aus Unkenntnis der Sachlage keines
verlangt. Zur Klarstellung der ganzen Angelegenheit geben WITr
1er den Wortlaut eiNes solchen mandatum apostolieum. Es wurde
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erbeten hochwürdigsten Herrn Wiılliıbrord DBenzler
Abt VO  = Marıa-Laach, Congr Beur. Kıs lautet also :

Leo F Dilecte 11ı salutem ei Apostolıcam Bene-
dietionem. Kxponı nobhıs CUravık? Dileetus Filius (+erardus Van
(Jaloen Congregationis LuAae Procurator (+eneralhıs te ah Archı
abbate: Congregationis CX JULG, quod legıtimae elusdem Congre-
gatıonıs eonstitutiones 1DS1 trıbuunt, L11 PFILUM Abbatem monaster1]

Lacu (+ermanıa institutum benedietionem 1898808

SUSCIDSIC debere. Quae quıidem benedietio CIM ]Juxta
Sacrorum (anonum oraeser1ptiones NONNISI Romana CUr1a b
bbatibus F6C1P1 pOSSIT, praefatus Procurator Nobis postulavıt,

VEe113ä factaut te a h hujusmodi obligatiıone 6EX1IINeEeTE velımus,
benedietionem alıbi accıplendi. Nos exh1biıtıs SUDET hac LO SUPpI-
catıonıhbus 1ıbenter obsecundantes Venerabili Fratrı Kp1scopo Rotten-
burgens] tenore praesent1um cas partes COMM1LUMUS, ut Servatıs
ceter1ıs servandıs, benedietionem abbatıalıs INUNETIS AUC-
torıtate apostolica ımpextlatur: Non obstantıbus constitutionıhus ei
ordinationibus apostolicis ceter1sque contrarıs quibuscum QUE:Datum Romae ud Sanctum Petrum sub aqannulo Piscatoris dıe IL
Decembrıs MDCCCXCIIL Pontificatus Nostr1ı aNNOdecımosexto.

A FOö12181108 Card Serafini.
Kıs se1 1ernoch kurz fqrwähht‚ dassfürAebte, welche

direct VO Papste bestätigt werden, 4UuSSsSer der Bestätigungsurkunde
ein besonderes mandatum apostolicum Vornahme der Weıheausgefertigt wird.

Der Verfasser genannten _ Artikels sucht den Beweis dafür
erbringen, dass alle Aebte. eXemte üund nıcht eXemte, nach dem

zweıten Formular (auctoritate Ordinarıl) ZUWU weıhen 9QuS-
diejenigen, welche besondere päpstliche Vollmacht,mandatum apostolieum, besıtzen. Untersuchen die Beweisgründe.„ JIe Pontificale vorkommenden Ausdrücke auetorıtate

apostolica un mandato.* apos;tolico bedeuten offenbar dasselbe.
Für den Ausdrucek. mandatum apostolieum findet sıch auch der
andere: iterae apostolicae.“

„Das mandatum - apostolicum _1ıst die vermittelst der hıterae
apostolicae gegebene: Vollmacht, die Weihe vorzunehmen. Daman
HU 1mMmM Zanzen Kıirchenrechte unter literae apostolicaeausschliesslich

i solche Schreiben versteht, welche VO römischen.Papste selbst
ausgehen,nıcht aber solche, die von elNer anderen kirchlichen
Atutetorität herkommen, auch en  - diese ihre Vollmacht all-
gemeınen oder für speciellen Fall OIn ’Päi)ste unmiıttelbar
herleitet, kannn ma auch 1erunter ıterae apostolicae oder
mandatum apostolieum NUr denVO römiıischen. Papste_ für diesen
Fall ertheilten Weiheauftrag verstehen.“ Dies bestätigt auch das



oben Aa‘„bge-druck'te | SE da d apostolicum. Es ist nıcht e1InN Deeret,oder ein Reseript e]ıner - VUongregation, sondern eın päpstlichesBEreyve, das mıt dem Fıscherring geslie€s unmittelbar voO Papste ausgeht.
gelt ist, 38828 Z.‘eiphen, dass

„Jene Aebte also, ZU deren. Weihe eıine bésdndere ST-K  .  oben l&i)éédruckte mandatum apostolicum. Es ist nicht ein Deeret,  ‚oder ein Reseript einer Congregation, sondern ein päpstliches  ‚ Breve, das mit dem Fischerring gesie  ‚ es unmittelbar vom Papste ausgeht.  gelt ist, zum Zeiphen, dass  7  — „Jene Aebte also, zu deren.  Weihe eine bésdndere päpst-  — liche Vollmacht nicht gegeben wir  d, können nach dem ersten   Formular nicht geweiht werden. Es folgt also daraus von selbst  schon, dass bei ihrer Weihe das zweite Formular zur Anwendung  kommen muss.“ Der erste Satz wäre richti  ’  o  wäre die Supposition  nicht falsch, dass nämlich eine besondere Weihevollmacht nicht  gegeben wird. Die richtige Schlussfolgerung lautet aber nicht,  ‚ „dass bei ihrer Weihe das zweite Formular zur Anwendung  kommen,“ sondern dass in Rom ein mandatum apostolieum erbeten  ‚ und in Folge dessen das erste Formular gebraucht werden muss.  2. „Sollte nun etwa ein Widerspruch darin liegen, dass die  Aebte  exemter Ordensgenossenschaften von einem Bischof vermöge  der diesem zustehenden Gewalt (auctoritate Ordinarii) geweih  werden?“ Ja, darin liegt ein Widerspruch, welchen der Verfasser  dadurch auszugleichen sucht, dass er sagt: „der Ausdruck aue-  toritate Ordinarii, welcher dem anderen auetoritate apostolica ent-  gegengesetzt ist, bedeutet hier keineswegs ex potestate iurisdie-  tionis ordinaria, welcher die potestas iurisdietionis delegata ent-  gegengesetzt ist.“ Wenn es immer geboten ist  ’  den Worten  ihre Bedeutung zu geben oderzu lassen, dann  besonders, wo  es sich um das Recht handelt.  Wir können und dürfen hier  ‚ den Ausdruck auetoritate Ordinarii nicht anders interpretieren,  als es das canonische Recht thut und darnach ist die auctoritas  — Ordinarii die Gewalt, welche dem Ordinarius  in Folge seines  Amtes zusteht, hier die Machtbefugnis, welche  ‚ dem Bischof in  ‚ Folge seines Amtes über seine untergebenen Diöe  esanen zukommt.  Ist denn der exemte Abt der subditus des Diöce  sanbischofs? Das  ‚; hat ja P, B. schon oben in Abrede gestellt, ind  em er sagt, von  diesem Abt könne das Versprechen der  Treue und des Gehorsams  _ nicht verlangt werden, „da er dem Diöcesa  nbischof keinen Gehorsam  schuldet und der Bischof weni  gstens im eigentlichen (was ist denn  _ der uneigentliche?) Sinn ga  r n/icht SEln Orgiiny‚ai*i_;1_s' „genänqt  _ werden kann.“ '  ;  _/ Dass „die. E  i;theilufiét der Weihs An sich kan 9 urisdietionsact  ist und an sich ni  cht das Verhältnis des Unterworfenseins des zu  Weihenden unter  den Weihenden voraussetzt,“ ist richtig quoad  validitatem,  aber nicht quoad liceitatem. Auch bei der Weihe tritt  r Character der Jurisdietion in etwas zu Tage, indem der  ischof ohne weiteres nur seine eigenen subditi weihen darf. Die  inem andern Ordinarius Unterstellten müssen von ihrem Obern  A  ztllhlhdlflllttl@l't werden und sélbfs„yt die. Fäll!g, yin“\fléhq!}1vf es ge-liche Vollmacht nıcht gegeben WIr können nach dem ersten
. Formular nicht geweiht werden. ID tolgt also daraus VO  > selbst
schon, ass bei ihrer W eıhe das zweıtfe Formular LE nwendung.kommen muss. * Der erste Satz W.  C  \Are riıchtie wäare die Duppositionnıcht falsch, dass nämlich eine besondere Weihevollmacht nıcht
gegeben wird. Die richtige Schlussfolgerung Jautet aber nicht,‚ „dass be1 ihrer W eihe das zweıte Formular Anwendungkommen,“ sondern dass In Rom ein mandatum apostolieum erbetenund 1n Kolge dessen das erste Formular gebraucht werden muss.P „Sollte Nu etwa eın Widerspruch darın liegen, dass dieAehte exemter Ordensgenossenschaften von einem Bischof vermögeder diesem zustehenden _ (Gewalt (auctoritate Ordinarii) geweihwerden ?Lt JA darın liegt ein Widerspruch, welchen der Verfasserdadurch auszugleichen sucht, dass BT Sag „der Ausdruck aUC-
torıtate Ordinarii, welcher dem anderen auectorıtate apostolica ent-
gegengesetzt Ist. bedeutet 1er keineswegs CX potestate 1ur1sd1e-
t10nıs ordınarla, welcher dıe OtestLas lurısdietionis delegata ent-
gegengesetz ist.“ Wenn immer geboten IsSt den Wortenihre Bedeutung ZU geben oder. zu lassen; dann besonders, WO
e sıch 1L  - das Recht handelt. Wır können und dürfen hier

s den Ausdruck auctorıtate . Ordinarii nıcht anders interpretieren,als es das canonische Kecht thut und darnach ıst die auctorıitasOrdinarii die Gewalt, welche dem ÖOrdinarius In Folge sel1nesAmtes zusteht, hier die Machtbefuenis, ‘welche dem Bischof InK  .  oben l&i)éédruckte mandatum apostolicum. Es ist nicht ein Deeret,  ‚oder ein Reseript einer Congregation, sondern ein päpstliches  ‚ Breve, das mit dem Fischerring gesie  ‚ es unmittelbar vom Papste ausgeht.  gelt ist, zum Zeiphen, dass  7  — „Jene Aebte also, zu deren.  Weihe eine bésdndere päpst-  — liche Vollmacht nicht gegeben wir  d, können nach dem ersten   Formular nicht geweiht werden. Es folgt also daraus von selbst  schon, dass bei ihrer Weihe das zweite Formular zur Anwendung  kommen muss.“ Der erste Satz wäre richti  ’  o  wäre die Supposition  nicht falsch, dass nämlich eine besondere Weihevollmacht nicht  gegeben wird. Die richtige Schlussfolgerung lautet aber nicht,  ‚ „dass bei ihrer Weihe das zweite Formular zur Anwendung  kommen,“ sondern dass in Rom ein mandatum apostolieum erbeten  ‚ und in Folge dessen das erste Formular gebraucht werden muss.  2. „Sollte nun etwa ein Widerspruch darin liegen, dass die  Aebte  exemter Ordensgenossenschaften von einem Bischof vermöge  der diesem zustehenden Gewalt (auctoritate Ordinarii) geweih  werden?“ Ja, darin liegt ein Widerspruch, welchen der Verfasser  dadurch auszugleichen sucht, dass er sagt: „der Ausdruck aue-  toritate Ordinarii, welcher dem anderen auetoritate apostolica ent-  gegengesetzt ist, bedeutet hier keineswegs ex potestate iurisdie-  tionis ordinaria, welcher die potestas iurisdietionis delegata ent-  gegengesetzt ist.“ Wenn es immer geboten ist  ’  den Worten  ihre Bedeutung zu geben oderzu lassen, dann  besonders, wo  es sich um das Recht handelt.  Wir können und dürfen hier  ‚ den Ausdruck auetoritate Ordinarii nicht anders interpretieren,  als es das canonische Recht thut und darnach ist die auctoritas  — Ordinarii die Gewalt, welche dem Ordinarius  in Folge seines  Amtes zusteht, hier die Machtbefugnis, welche  ‚ dem Bischof in  ‚ Folge seines Amtes über seine untergebenen Diöe  esanen zukommt.  Ist denn der exemte Abt der subditus des Diöce  sanbischofs? Das  ‚; hat ja P, B. schon oben in Abrede gestellt, ind  em er sagt, von  diesem Abt könne das Versprechen der  Treue und des Gehorsams  _ nicht verlangt werden, „da er dem Diöcesa  nbischof keinen Gehorsam  schuldet und der Bischof weni  gstens im eigentlichen (was ist denn  _ der uneigentliche?) Sinn ga  r n/icht SEln Orgiiny‚ai*i_;1_s' „genänqt  _ werden kann.“ '  ;  _/ Dass „die. E  i;theilufiét der Weihs An sich kan 9 urisdietionsact  ist und an sich ni  cht das Verhältnis des Unterworfenseins des zu  Weihenden unter  den Weihenden voraussetzt,“ ist richtig quoad  validitatem,  aber nicht quoad liceitatem. Auch bei der Weihe tritt  r Character der Jurisdietion in etwas zu Tage, indem der  ischof ohne weiteres nur seine eigenen subditi weihen darf. Die  inem andern Ordinarius Unterstellten müssen von ihrem Obern  A  ztllhlhdlflllttl@l't werden und sélbfs„yt die. Fäll!g, yin“\fléhq!}1vf es ge-Kolge selnes Amtes über seine untergebenen Diöeesanen zukommt.1s denn der exemte Abt der subditus des Diöcesan_bischqfs 2 DäasK  .  oben l&i)éédruckte mandatum apostolicum. Es ist nicht ein Deeret,  ‚oder ein Reseript einer Congregation, sondern ein päpstliches  ‚ Breve, das mit dem Fischerring gesie  ‚ es unmittelbar vom Papste ausgeht.  gelt ist, zum Zeiphen, dass  7  — „Jene Aebte also, zu deren.  Weihe eine bésdndere päpst-  — liche Vollmacht nicht gegeben wir  d, können nach dem ersten   Formular nicht geweiht werden. Es folgt also daraus von selbst  schon, dass bei ihrer Weihe das zweite Formular zur Anwendung  kommen muss.“ Der erste Satz wäre richti  ’  o  wäre die Supposition  nicht falsch, dass nämlich eine besondere Weihevollmacht nicht  gegeben wird. Die richtige Schlussfolgerung lautet aber nicht,  ‚ „dass bei ihrer Weihe das zweite Formular zur Anwendung  kommen,“ sondern dass in Rom ein mandatum apostolieum erbeten  ‚ und in Folge dessen das erste Formular gebraucht werden muss.  2. „Sollte nun etwa ein Widerspruch darin liegen, dass die  Aebte  exemter Ordensgenossenschaften von einem Bischof vermöge  der diesem zustehenden Gewalt (auctoritate Ordinarii) geweih  werden?“ Ja, darin liegt ein Widerspruch, welchen der Verfasser  dadurch auszugleichen sucht, dass er sagt: „der Ausdruck aue-  toritate Ordinarii, welcher dem anderen auetoritate apostolica ent-  gegengesetzt ist, bedeutet hier keineswegs ex potestate iurisdie-  tionis ordinaria, welcher die potestas iurisdietionis delegata ent-  gegengesetzt ist.“ Wenn es immer geboten ist  ’  den Worten  ihre Bedeutung zu geben oderzu lassen, dann  besonders, wo  es sich um das Recht handelt.  Wir können und dürfen hier  ‚ den Ausdruck auetoritate Ordinarii nicht anders interpretieren,  als es das canonische Recht thut und darnach ist die auctoritas  — Ordinarii die Gewalt, welche dem Ordinarius  in Folge seines  Amtes zusteht, hier die Machtbefugnis, welche  ‚ dem Bischof in  ‚ Folge seines Amtes über seine untergebenen Diöe  esanen zukommt.  Ist denn der exemte Abt der subditus des Diöce  sanbischofs? Das  ‚; hat ja P, B. schon oben in Abrede gestellt, ind  em er sagt, von  diesem Abt könne das Versprechen der  Treue und des Gehorsams  _ nicht verlangt werden, „da er dem Diöcesa  nbischof keinen Gehorsam  schuldet und der Bischof weni  gstens im eigentlichen (was ist denn  _ der uneigentliche?) Sinn ga  r n/icht SEln Orgiiny‚ai*i_;1_s' „genänqt  _ werden kann.“ '  ;  _/ Dass „die. E  i;theilufiét der Weihs An sich kan 9 urisdietionsact  ist und an sich ni  cht das Verhältnis des Unterworfenseins des zu  Weihenden unter  den Weihenden voraussetzt,“ ist richtig quoad  validitatem,  aber nicht quoad liceitatem. Auch bei der Weihe tritt  r Character der Jurisdietion in etwas zu Tage, indem der  ischof ohne weiteres nur seine eigenen subditi weihen darf. Die  inem andern Ordinarius Unterstellten müssen von ihrem Obern  A  ztllhlhdlflllttl@l't werden und sélbfs„yt die. Fäll!g, yin“\fléhq!}1vf es ge-hat Ja P. B. schon oben in Abrede gestellt, 1nem er sag't, vondiesem Abt könne das Versprechen der Treue und des GehorsamsK UE nicht verlangt werden, „da er dem Diöcesanbischof keinen Gehorsamschuldet und der Bischof wen1ıZstENS Im eigentlichen (was ist dennK  .  oben l&i)éédruckte mandatum apostolicum. Es ist nicht ein Deeret,  ‚oder ein Reseript einer Congregation, sondern ein päpstliches  ‚ Breve, das mit dem Fischerring gesie  ‚ es unmittelbar vom Papste ausgeht.  gelt ist, zum Zeiphen, dass  7  — „Jene Aebte also, zu deren.  Weihe eine bésdndere päpst-  — liche Vollmacht nicht gegeben wir  d, können nach dem ersten   Formular nicht geweiht werden. Es folgt also daraus von selbst  schon, dass bei ihrer Weihe das zweite Formular zur Anwendung  kommen muss.“ Der erste Satz wäre richti  ’  o  wäre die Supposition  nicht falsch, dass nämlich eine besondere Weihevollmacht nicht  gegeben wird. Die richtige Schlussfolgerung lautet aber nicht,  ‚ „dass bei ihrer Weihe das zweite Formular zur Anwendung  kommen,“ sondern dass in Rom ein mandatum apostolieum erbeten  ‚ und in Folge dessen das erste Formular gebraucht werden muss.  2. „Sollte nun etwa ein Widerspruch darin liegen, dass die  Aebte  exemter Ordensgenossenschaften von einem Bischof vermöge  der diesem zustehenden Gewalt (auctoritate Ordinarii) geweih  werden?“ Ja, darin liegt ein Widerspruch, welchen der Verfasser  dadurch auszugleichen sucht, dass er sagt: „der Ausdruck aue-  toritate Ordinarii, welcher dem anderen auetoritate apostolica ent-  gegengesetzt ist, bedeutet hier keineswegs ex potestate iurisdie-  tionis ordinaria, welcher die potestas iurisdietionis delegata ent-  gegengesetzt ist.“ Wenn es immer geboten ist  ’  den Worten  ihre Bedeutung zu geben oderzu lassen, dann  besonders, wo  es sich um das Recht handelt.  Wir können und dürfen hier  ‚ den Ausdruck auetoritate Ordinarii nicht anders interpretieren,  als es das canonische Recht thut und darnach ist die auctoritas  — Ordinarii die Gewalt, welche dem Ordinarius  in Folge seines  Amtes zusteht, hier die Machtbefugnis, welche  ‚ dem Bischof in  ‚ Folge seines Amtes über seine untergebenen Diöe  esanen zukommt.  Ist denn der exemte Abt der subditus des Diöce  sanbischofs? Das  ‚; hat ja P, B. schon oben in Abrede gestellt, ind  em er sagt, von  diesem Abt könne das Versprechen der  Treue und des Gehorsams  _ nicht verlangt werden, „da er dem Diöcesa  nbischof keinen Gehorsam  schuldet und der Bischof weni  gstens im eigentlichen (was ist denn  _ der uneigentliche?) Sinn ga  r n/icht SEln Orgiiny‚ai*i_;1_s' „genänqt  _ werden kann.“ '  ;  _/ Dass „die. E  i;theilufiét der Weihs An sich kan 9 urisdietionsact  ist und an sich ni  cht das Verhältnis des Unterworfenseins des zu  Weihenden unter  den Weihenden voraussetzt,“ ist richtig quoad  validitatem,  aber nicht quoad liceitatem. Auch bei der Weihe tritt  r Character der Jurisdietion in etwas zu Tage, indem der  ischof ohne weiteres nur seine eigenen subditi weihen darf. Die  inem andern Ordinarius Unterstellten müssen von ihrem Obern  A  ztllhlhdlflllttl@l't werden und sélbfs„yt die. Fäll!g, yin“\fléhq!}1vf es ge-der uneigentliche ?) Sınn (8  a _nlicht sem Ordinarius .genängtwerden kann. (K  .  oben l&i)éédruckte mandatum apostolicum. Es ist nicht ein Deeret,  ‚oder ein Reseript einer Congregation, sondern ein päpstliches  ‚ Breve, das mit dem Fischerring gesie  ‚ es unmittelbar vom Papste ausgeht.  gelt ist, zum Zeiphen, dass  7  — „Jene Aebte also, zu deren.  Weihe eine bésdndere päpst-  — liche Vollmacht nicht gegeben wir  d, können nach dem ersten   Formular nicht geweiht werden. Es folgt also daraus von selbst  schon, dass bei ihrer Weihe das zweite Formular zur Anwendung  kommen muss.“ Der erste Satz wäre richti  ’  o  wäre die Supposition  nicht falsch, dass nämlich eine besondere Weihevollmacht nicht  gegeben wird. Die richtige Schlussfolgerung lautet aber nicht,  ‚ „dass bei ihrer Weihe das zweite Formular zur Anwendung  kommen,“ sondern dass in Rom ein mandatum apostolieum erbeten  ‚ und in Folge dessen das erste Formular gebraucht werden muss.  2. „Sollte nun etwa ein Widerspruch darin liegen, dass die  Aebte  exemter Ordensgenossenschaften von einem Bischof vermöge  der diesem zustehenden Gewalt (auctoritate Ordinarii) geweih  werden?“ Ja, darin liegt ein Widerspruch, welchen der Verfasser  dadurch auszugleichen sucht, dass er sagt: „der Ausdruck aue-  toritate Ordinarii, welcher dem anderen auetoritate apostolica ent-  gegengesetzt ist, bedeutet hier keineswegs ex potestate iurisdie-  tionis ordinaria, welcher die potestas iurisdietionis delegata ent-  gegengesetzt ist.“ Wenn es immer geboten ist  ’  den Worten  ihre Bedeutung zu geben oderzu lassen, dann  besonders, wo  es sich um das Recht handelt.  Wir können und dürfen hier  ‚ den Ausdruck auetoritate Ordinarii nicht anders interpretieren,  als es das canonische Recht thut und darnach ist die auctoritas  — Ordinarii die Gewalt, welche dem Ordinarius  in Folge seines  Amtes zusteht, hier die Machtbefugnis, welche  ‚ dem Bischof in  ‚ Folge seines Amtes über seine untergebenen Diöe  esanen zukommt.  Ist denn der exemte Abt der subditus des Diöce  sanbischofs? Das  ‚; hat ja P, B. schon oben in Abrede gestellt, ind  em er sagt, von  diesem Abt könne das Versprechen der  Treue und des Gehorsams  _ nicht verlangt werden, „da er dem Diöcesa  nbischof keinen Gehorsam  schuldet und der Bischof weni  gstens im eigentlichen (was ist denn  _ der uneigentliche?) Sinn ga  r n/icht SEln Orgiiny‚ai*i_;1_s' „genänqt  _ werden kann.“ '  ;  _/ Dass „die. E  i;theilufiét der Weihs An sich kan 9 urisdietionsact  ist und an sich ni  cht das Verhältnis des Unterworfenseins des zu  Weihenden unter  den Weihenden voraussetzt,“ ist richtig quoad  validitatem,  aber nicht quoad liceitatem. Auch bei der Weihe tritt  r Character der Jurisdietion in etwas zu Tage, indem der  ischof ohne weiteres nur seine eigenen subditi weihen darf. Die  inem andern Ordinarius Unterstellten müssen von ihrem Obern  A  ztllhlhdlflllttl@l't werden und sélbfs„yt die. Fäll!g, yin“\fléhq!}1vf es ge-- Dass „dIe rtheilung der Weihe. anAJ urisd,ietio‘néactist und an sıch NıCHt das Verhältnis des Unterworfenseins des ZUWeihenden unter den Weihenden voraussetizt, “ ist; richtıe quoadvaliditatem, aber nıcht quoad liceitatem. Auch bei der Weihe trıttr Charaeter der Jurisdietion IN etwas zu Tage, ındem der1SC of ohne weılteres Nur seıne eigenen subditı weıhen darf. Dienem andern Ordinarius Unterstellten müssen iıhrem Obernzu ıhm. dimittiert werden und selb}st .die Fälle, ın ; (1éngfi*‚ 68 ge-
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sehehen kann, SINd äürch die eanonıschen (+esetze normierti
Darnach ist ohl der Satz moöodificieren : Jeder Bıschof nımmt
auctorıtate proprıa innerhalb se1nes Diöcesansprengels die Spendung
jener Sacramente und Sacramentalien VOÖT,; deren Spendung nıcht
eınem höheren Kirchenobern, VOTr allem dem Papste, nıcht reserviert
1St, ınd ertheilt S1e allen. welche innerhalb se1Ines Sprengelsıhn darum bıtten.

Nachdem gesagzt wurde, dass eın Bisehof die Bischofsweihe
auctorıtate Sua vornehmen kann, E1 auch der Consecrand legitim
präconisıert, weıl die Conseeration der lateinıschen Bischöfe em
Papste reservıert 1st, fährt der Verfasser fort: „Mıt der Benedietion
der Aebte ist es nıcht S S1e bilden kein päpstliches Reservat.
Vielmehr hat aps Benediet 11* ın der Constitution Commissı]
nobıs Maı 1725 allgemein angeordnet, dass die Benedietion der
Aebte durch dem Bischof Jener Diöcese geschehen habe, In
welcher die Abte]l hegt.“ Hs scheint doch, ass die Weıhe der
exemten Aehte eın päpstliches Reservat sel, wıe dem oben
mıtgetheilten Mandatum apostolicum hervorgeht. „Quae quidem,heisst es dort, benediet10, CUu ]Juxta Canonem praeser1p-
t1ones NOn 1S1 In Romana (Jur1la ah Abbatıbus recıp] possıt .
Die Constitution Commiss1 - nobıs ändert_ . daran nıchts, S1Ee weıst
1Ur dıe Aebte, WCNN S1Ee ausserhalb Rom’s die N eihe empfangensollen, der Ordnung wegen an den UOrdinarıus der Diöcese.,welcher die Abte] hegt Mıt dem Satze: „ Kis Mas also der eıgene
Diöcesanbıschof oder 1Im vorhergehenden Falle (wenn nämlich der
Diöcesanhischof nach dreimaliger Bitte dıe Weıihe verweigert) eın
anderer Bischof dıie eihe vornehmen, immer wırd 1E nıcht AaU C
torıtate apostoliea sondern auetoritate (Ordinarı ertheilt,“ können
WIT uns durchaus nicht einverstanden erklären. C111 die (lon-
stitution Benediet ILL also zu verstehen lst, dann iıst überhaupt
eıne benedietio. abbatıs auctorıtate apostolica ausserhalb KRom’s
unmöglich.. Dann ist auch dieses Formular ım Pontificale über-
flüssig. Die gegenwärtige römiısche Praxıs entspricht aber vollkommen
der Constıtution (Commiıssı nOobı1s, indem 1m mandatum apostolieumregelmässig  der Diöecesanbischof mıt der Weihe beauftragt wird
und 1Ur 1n aussergewöhnlichen Fällen eınem anderen Bischof diese
Vollmacht ZU Theil wiırd, wie Letzteres gerade In dem angeführtenmandatum der Fall Ist. Wenn eın Vergleich angebracht 1st, SO
sel erlaubt darauf hinzuweisen, dass für dıe ausserhalb Rom’s :zu
vollziehende UConseeration elnes Bischofs KeMÄASS den canonıschen
Satzungen dessen Metropolıt beauftragt wırd. Dıe Kirche hat; tireu
den W orten ihres göttlichen Stifters : ut omnes sınt, das
Bestreben, die Glieder, welche dem Rechte nach von einander
unabhängıg sınd, 1n Liebe und Demuth Zu e1nen, damıit alle ein-
trächtig ZUusammen Wirken und ıe Zesammte Kigch'e ihren



Feinden werde terrı1bilis ut Castrorum a3CIes ordinata. So verlangt
s1ıe auch, dass die abbates nullius, deren Terrıtorıiıum innerhalb
eıner Diöcese lıegt, die Synode derselben besuchen, während die
abbates nullius, deren Sprengel ausserhalb jeder Diıiöcese legt,
falls S1e niıcht das Recht besıtzen, selbhst; eine Synode ihres Clerus
zusammenzurufen, sich einen angrenzenden Bischof wählen, dessen
Diöcesansynode sıe anwohnen werden, ähnlich. WI1e eın exemiter,

nıcht untier einem Erzbischof stehender, Bischof sıch einen
Metropolıten wählen M USS, dessen Provinzlalsynode SI angehört,
ohne weıter ın den Metropolitenverband einzutreten (Benediet AUHE:;
de Synodo dioecesano 11L, C.

„Vermöge se1ıner potestas ordinis ıst der. Bischof befähigt,
die Ordination der vorzunehmen nd bıildet dieselhbe
durchaus eın Reservatrecht des apostolischen Stuhles :“ darauf
haben WIr schon geantwortet. Dass der Bischof vermöge der
a ordinis ZUTF W eıhe der Aebhte befähilgt sel, bedarf keıines
Beweılses. Wır hätten‘ aber gewünscht, dass, nachdem früher HUT
VO  a} der potestas ordınarı]ıa die ede WAaTr, nıcht ohne Weiteres dıe
pOotestas ordınıs herbeigezogen wurde. Die Abtsweihe ist nıcht
derart VOI dem Ordo episcopalıs abhängig, ass mıiıt päpstlichem
Priviıleg nıcht auch Aehte dieselbe ertheılen könnten.

„Nur IN UuSSsS beı der Benedietion eiInes exemten Abtes 1MmM
zweıten Formular die Abnahme des '] reue- un Gehorsamsver-
g:prechens SCcDCHN den Diöcesanobern annn wegfallen, WI1e CS auch
die 1m ersten Formular sıch findende Rubrik ausdrücklich sagt.”ber darf mMan denn lıturgischen Formeln 1Ur nach
Bedart ändern? ‚Wenn an der betreffenden Stelle des ersten
Formulars das Versprechen des Gehorsams eic den Yrd1-
narıus des W eihenden. eingeschaltet ist, geschieht CS nur
desshalb. damit nıcht das gyanze Formular, das VOIN Kxamen hıs
ZU Schluss mıt dem zweıten übereinstimmt, 1U[” dass be1 der
benedietio auetorıiıtate Ordinari och das 1uramentum fidelıitatis
eingeschaltet wird, nıcht zweımal gedruckt werden MUSsSSsSe. Im
Formular der - W eihe auctorıtate ordinarıı kommt ach der Prä-
sentatıon des Eleectus das Kxamen der Wahl Hat der Dıiöcesan-
bıschof, der An der Wahl un Confirmation exemter Aebte keinen
Antheil hat, das Recht, die Wahl examınleren ? Die verneinende
Antwort, dıe jeder geben IN USS, weıst darauf hın, dass das zweıte
Formular nıcht in Anwendung kommen kann. EKs bleibt nıchts
übrig, als das eine oder das ander Formular unvgrändert zZU
gebrauchen.

Wann das erste ZeBfauéheg sel, sag‘t das Pontificale ; So
oft die Weihe In Kraft eines mandatum apostoliecum geschieht.Nicht Uumsonst steht, ehevor noch die beiden Arten der Abts-benedictibn unterschieden werden, der Spitze aller Rubriken:
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In PFIM1S benedieendus provıdeat de mandato apostolico, bene-
dietionem S11 impendendam Pontihce cCommıttente, 88 Zeichen,
dass ach römıscher Auffassung die eihe auctorıtate apostolica
das regelmässigere ist. Be]l der W eiıihe auctorıtate Ordinarun heisst
s aber: BPenedicendus Abbas, s 1 [0301 s1t PrOVISUS Sede Apostolica,
sed pCL ()rdinarium auft E1IUS auctorıtate benedieitur Nun
wird aber nıemand behaupten, dass dıe exemten Aebte, welche
vermittelst des Präses oder KErzabtes. oder WIEe das aup iıhrer
Congregation heissen Mas, VOM apostolischen Stuhl conhirmılert sınd,
PTFOVISI sınt PCL Ordinarium SUUIN, il den Diöcesanbischof
denn dieser hat S1e weder eingesetzt, noch ist ihr Ordinarıus.

DiIie Berechtigung ZULLF Vornahme der Abtsweıhe wird
dargethan AaAUS Analogıe mıt der Berechtigung des Bıschofs
ZUr Vornahme der Ordines exemten Ordenseclerikern. Waohl
ist. der Bischof, dessen Diöcese siıch der exemte hKegulare
befindet, durech das eanonısche Recht als Competent Yklärt für
die Ertheillung der Weıhen, ass auch en Ordensclerikern
gegenüber (ın Sıinn) q {s CPISCOPUS ordınationis
bezeichnet werden ann. Daraus folgt aber noch keineswegs, dass

einfach e auectorıtate ordınarıla die betreffenden Cleriker weiht
Vielmehr _verlapgm_1 die canonıschen Bestimmungen, dass ıhm der
exemte Abt SEeINe Untergebenendurch lıtterae dimissoriales ZUW else

(Clemens XLEE Maı 1596),. undsıcher darf der betreffende
Ordinarıus solche Ordensecleriker nıcht weıhen, falle S16 nıcht m1t
den Dimissorlalıen. ihres (Q)bern ausgerüstet Sind, ohne der canonıschen _
Strate ZU verfallen, welche die ıINCurrıeren, welche eihen ertheılen.
A nıcht Untergebene: ohne die gesetzlich verlangte‘ Dimission. In
dieser C156 1ıst der Satz einzuschränken: „ Ir ist EPISCODUS PFO-

und ertheilt die Weihe auctorıtate proprıa, obwohl dıe ZU
Weihenden exemten Orden angehören.“ In S ferne ann er C PIS-

ordinatıonis heissen,als die Constitution Clemens 411
den Abt anwelst, (O)rdinanden a den Diöcesanbischof
dimıttieren. och mehr galt diese Einschränkung, wenn sıch
einen andern Bischof handelt, dem VOIN (}esetze vorhergesehenen
Falle, dass der Diöcesanbischof abwesend ist, oder nıcht weihen
wıll Kıs bedart labei neben den Dimissorialien von Seite des
QrdensPr:älat_ep ' och der schriftlichenErklärung des (z+eneral-
VICAI'S oder bischöflichen Kanzlers, dass un der Bischof
nıcht weıhe. Can. I,(GE. Aichner, Compend. JUuEs Zr e‚')kann also auch dieser. Vergleich nıcht herangezogen werden
als Beweismittel dafür, dass der Bischof EeELAGCN Se1Nner Diöcese
befindlichen exemten Abht. auctorıtate ordinarlı weihen dürfe ;
WEeNN auf den Vergleich eingehen, dann finden die ehn-
ichkeıt gerade darın, dass der Diöcesanbischof den exemten
Abt erlauhbterweise nıcht weıhen darf, nın dieser nıicht
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mandatum apostolieum, SCecINe Dimissorijalien VO  — Seıte des Papstes,
vorweist, Wi6 der Bischof den Ordensecleriker nıcht weıhen dart,

Wır siınd.ehevor- dessen Ahbt dıe Dimıissoralien gegeben hat
unserer Ausführung eiIwas vweitläuhger geworden, als die Be-
sprechung Artikels erheischen scheıint. Man HMOS cs unls
aber Gute halten, weiıl er unsch leıtete, Klärung
des vorgelegten / weifels das UunNnsrı1g6 beizutragen.
Veränderungen Personalstande des Benedictiner-

und Cistercienser-Ordens Jahre 1804.
Von Flor]ıan Kınnast, (Admont)

Von verschiedenen Seiten ermuthigt, bringen WIT den Bericht }  ber die
Personalveränderungen für das Berichtjahr1594 verspätet un da ziemlich icken-
haft, weil eben dıe nöthigeUnterstützurgg mıt ate jelfach nıcht erfolgte. Wır
geben unsSs jedoch der Hoffnung hin dass doch mal die Erkenntnis durch-
dringen werde, WIC nothwendig und erwünscht für spät_e Zeiten 6> Se1ıIn werde,
sıch den Jährlıchen - statistischen Ausweisen Wwıe S1e dıe »Studien«seit
Jahren bringen über einzelne Persönlichkeiten der Ordenshäuser Raths
Tholen können nd dieser Cara UVeberzeugung, welche uns von MN AasSS-
gebender eıte als richtig bezeichnet wurde, wollen ü auch künftighin nNs die

anzustreben .
el N1IC lassen, ach Massgabe cder vorhandenen Mıiıttel das Möglıiıchstetandem laudanda voluntas

Für den Nachweis uüber das Jahr 1805, welcher a  1es erscheinen soll,
bıtten WIT guütige und baldıge Unterstützung VO X  I1l OÖrdenshäusern,
hinsichtlich welcher uns noch keine Mittheilungen für 1805 vorliegen.
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